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RS OGH 1999/1/19 7Ob210/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1999

Norm

VersVG §23

VersVG §32

Rechtssatz

Aus § 32 VersVG läßt sich ableiten, daß vorbeugende vertragliche Obliegenheiten mit den gesetzlichen Obliegenheiten

zur Gefahrenverwaltung im Sinn der §§ 23 3 VersVG miteinander konkurrieren können, wenn der

Versicherungsnehmer eine Obliegenheit verletzt, die der Verhütung einer Gefahrenerhöhung dient.
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